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Hinweis zur Interpretation der Musteranlage: Diese Auflistung bildet den Erfahrungs- und Erkenntnisstand in der Arbeit der Luftkoordination zum Zeitpunkt der Erstellung der Musteranlage ab. Durch neue Erkenntnisse, Rechtsquellen, Praxisverfahren sowie Kooperationen in der Zusammenarbeit können Ergänzungsfunktionen zur Ausübung der Fähigkeit in der Luftkoordination entfallen oder ergänzt werden. Vor der Übernahme der hier aufgeführten, situationsangepassten Ergänzungsfunktionen in eine Dienstanweisung einer Gebietskörperschaft ist eine detaillierte, regionale Bedarfs- und Notwendigkeitsprüfung durchzuführen. Ggfs. ist nur ein Teil der hier aufgeführten Ergänzungsfunktionen in einer Gebietskörperschaft zu berücksichtigen. Gelb markierte Textpassagen sind an die hiesigen Gegebenheiten der jeweiligen Gebietskörperschaft anzupassen.
Situationsangepasste Ergänzungsfunktionen dienen der lageabhängigen Unterstützung der EAL Luft. Sie werden ausschließlich auftragsbezogen eingesetzt und tragen zur sicheren, wirksamen und koordinierten Durchführung luftgebundener Einsatzmaßnahmen bei. 
Taktische Abwurfkoordination
Die taktische Abwurfkoordination (TAK) umfasst die in einem definierten Bereich erforderliche Abstimmung zwischen luft- und bodengebundenen Maßnahmen während Löschwasserabwürfen. Die TAK überwacht und unterstützt hier die luftgebundenen Maßnahmen, gibt den Bodenkräften die Freigabe zum Betreten bzw. die Aufforderung zum Verlassen der Abwurfzone und stellt eine jederzeit funktionierende Funkverbindung zur EAL Luft sowie ggfs. direkt zu den LFZ sicher. Sie dient als Koordinationsinstanz zur Führungsabsicht und der tatsächlichen Umsetzung zwischen dem EAL Luft und dem räumlichen, bodengebundenen EAL. Die TAK gewährleistet u.a. somit die Sicherheit der Einsatzkräfte in der Abwurfzone. Die TAK ermöglicht eine zielgerichtete Anpassung der Löschwasserabwürfe anhand der Rückmeldungen zur Wirksamkeit.
Die wesentlichen Aufgaben der TAK in einem zugewiesenen Bereich umfassen insbesondere:
· Sicherheit der Mannschaft am Boden
· Mitwirkung bei der Bewertung eines effizienten LFZ-Einsatzes direkt am Feuersaum unter Berücksichtigung des derzeitigen und zu erwartenden Feuerverhaltens
· Synchronisation von boden- und luftgebundenen Maßnahmen in einem definierten Arbeitsbereich (z.B. Ausbreitungsverzögerung durch Löschwasserabwurf, Löschwasserlogistik in gebirgigen Gebieten)
· Mitwirkung bei der Abschätzung notwendiger LFZ sowie deren Abwurfmuster
· Anfordern der LFZ bei EAL Luft oder einer beauftragten Funktion (LLKO)
· Einsprache/Markieren der Abwurfbereiche und Rückmeldung zur Abwurfeffizienz gegenüber der LFZ-Besatzung
· Beratung der für einen Bereich verantwortlichen, bodengebundenen Führungskraft (insbesondere bodengebundene EAL)

Das Aufgabenportfolio des TAK umfasst explizit KEINE:
· Lastarbeit inkl. Einsprechen von Lasteinträgen gegenüber LFZ-Besatzungen
· Keine Luft-Luftkoordination (im Aufgabenbereich LLKO)

Lastmanagementunterstützung/Lasthelfende/Flughilfspersonal
Das Lastmanagement umfasst die sichere Vorbereitung, Kennzeichnung und Gewichtsbestimmung von Lasten für den Lufttransport. Lasthelfende unterstützen hierbei, ggfs. in Abstimmung und unter Mitwirkung des LFZ-Betreiberpersonals das Anschlagen, Aushängen sowie die Kontrolle der Lastaufnahmemittel. Zudem unterstützen sie die Kommunikation mit dem Luftfahrzeug und wirken mit, dass alle Lasten gemäß den technischen und sicherheitsrelevanten Vorgaben vorbereitet sind. Die Lastarbeit am LFZ selbst darf nur durch qualifiziertes Flughelfer- oder LFZ-Betreiberpersonal durchgeführt werden.
Eine Unterstützung im Lastmanagement kann insbesondere folgende Aufgaben umfassen:
· Einrichtung, Betrieb und Sicherung von Landeplätzen/Außenstationen für LFZ:
· Erkunden, Vorbereiten und Absperren
· Gliederung und Kennzeichnung auf Anweisung der EAL Luft
· Überwachung von Personen und Geräten
· Beteiligung am Gefahrenmanagement ggfs. mit Sicherungsposten (lose Gegenstände, Brandschutz, Technische Hilfeleistung etc.)
· Mitwirkung bei der Vorbereitung und Zusammenstellung von Lasten für den Lufttransport 
· Personenlenkung beim Ein- und Aussteigen von PAX

Luft-Luftkoordination (LLKO) 
Die Luft-Luftkoordination umfasst die Koordination mehrerer gleichzeitig eingesetzter LFZ aus einem LFZ heraus und wird von einer fachkundigen Person wahrgenommen. Die Luft-Luftkoordination (LLKO) begleitet und priorisiert luftgebundene Maßnahmen insbesondere bei komplexen Einsatzlagen mit hoher Luftfahrzeugdichte in einem definierten Luftraum. Die LLKO-Indikation kann demnach insbesondere innerhalb der Fähigkeitsstufe 3 nach 5.1 und darüber hinaus erforderlich werden. In außergewöhnlich großflächigen Schadenlagen mit vielen LFZ kann die LLKO räumlich gegliedert auf mehrere Führungspersonen (z. B. LLKO Nord und LLKO Süd) aufgeteilt werden.
Die LLKO kann innerhalb eines Einsatzabschnitts Luft als Stabsstelle eingesetzt werden und fungiert als Bindeglied zwischen der EAL Luft und den direkten luftgebundenen Maßnahmen. Die Kommunikation in der LLKO erfolgt mit den Luftfahrzeugen in der Regel über Flugfunk, ergänzend über BOS-Digitalfunk mit der EAL Luft und weiteren erforderlicher Stellen am Boden (insbesondere TAK).
Die Luft-Luftkoordination (LLKO) umfasst insbesondere folgende Handlungs- und Aufgabenfelder:
· Einsatz idealerweise an Bord eines LFZ (z. B. Polizeihubschrauber), das mit geeigneten Aufklärungs- und Sensorsystemen (z. B. Kameras, Infrarottechnik) ausgestattet ist.
· Kontinuierliche luftgestützte Lageerkundung und -beurteilung im Sinne der Einsatzabschnittsleitung Luft (EAL Luft).
· Umsetzung der durch die EAL Luft vorgegebenen Planungen und Aufträge innerhalb eines definierten Handlungsspielraums (Auftragstaktik)
· Hinweisgebende Koordination der eingesetzten LFZ in einer höheren Flugebene (in der Regel deutlich oberhalb der lastarbeitenden LFZ)
· Rückmeldung an die LFZ-Besatzungen und an die EAL Luft zur Umsetzung von Löschwasserabwürfen oder sonstigen luftgebundenen Maßnahmen.
· Wahrung der luftgebundenen Gesamtlage 
· situative Zuweisung der LFZ zu priorisierten Einsatzbereichen entsprechend der aktuellen Lageentwicklung und der taktischen Zielsetzung

RTH-Koordinierungsmanagement bei MANV-Lagen
Das RTH-Koordinierungsmanagement bei MANV‑Lagen (einschließlich Krankenhaus-Evakuierungen) umfasst die Einrichtung, Sicherung und Koordination definierter RTH-Landezonen zur Durchführung luftgebundener, qualifizierter Notfalltransporte, sofern die Landezone nicht nur kurzzeitig betrieben wird und die tätigkeitsbezogene Durchführung nicht kontinuierlich durch ein RTH-Besatzungsmitglied sichergestellt werden kann. I.d.R. fungiert die RTH-Landezone gleichzeitig als RTH-Bereitstellungsraum und Ladezone für Notfallpatienten. Aufgrund dessen sind bei der Einrichtung einer RTH-Landezone besondere Kriterien (z.B. Dimensionierung für mehrere Hubschrauber, keine losen Gegenstände, anfahrbar für bodengebundene Einsatzmittel …) zu berücksichtigen. Stehen für diese fachlich-organisatorische Beurteilung und Durchführung Führungskräfte mit Qualifikationen in der Luftkoordination und/oder der präklinischen bis organisatorischen Notfallversorgung zur Verfügung, sollten diese für die unterstützende Organisation des luftgebundenen Notfalltransportes von MANV-Patienten eingebunden werden. Bei Bedarf ist die Einrichtung einer Abschnittsleitung Luftgebundener Notfalltransport/RTH-Koordinierung mit mindestens jeweils einer Führungskraft in der Luftkoordination sowie der präklinisch-organisatorischen Notfallmedizin vorzusehen. 
Die wesentlichen Aufgaben im RTH-Koordinierungsmanagement bei MANV-Lagen umfassen insbesondere:
· Einrichtung, Betrieb und Sicherung von RTH-Landezonen:
· Vorbereiten und Absperren (insbesondere Beseitigung/Sicherung loser Gegenstände, Einschränkung der Zugänglichkeiten etc.)
· Gliederung und Kennzeichnung
· Überwachung von Zu-/Abfahrtsbereichen
· Organisation eines angemessenen Gefahrenmanagement, ggfs. mit Sicherungsposten (insbesondere Brandschutz, Technische Hilfeleistung etc.)
· Unterstützung der notfallmedizinischen Leitung vor Ort bei der Organisation und Priorisierung luftgebundener Notfalltransporte nach Maßgabe des aktuellen gültigen Maßnahmenplan MANV des LK/der kreisfreien Stadt XX:
· Mitwirkung bei der Dokumentation der Transportziele in Zusammenarbeit mit medizinischer Leitung, Leitstelle und unter Berücksichtigung der RTH‑Reichweite
· Mitwirkung bei der Koordination des RTH-bezogenen Personal- und Materialtransportes zwischen RTH-Lande- und präklinischer Versorgungszone, inkl. erster Lageeinweisung der medizinischen Besatzung
· Mitwirkung bei der Koordination des internen Patiententransports zwischen Patientenablage/BHP-Ausgang und RTH‑Ladezone
· Sicherstellung der Kommunikationswege zwischen bodengebundenen Einheiten, LFZ-Besatzungen und ggf. medizinischen Führungsstellen (mindestens Schalten der Rufgruppe AAG jeweiliger Regionalleitstellenbereich oder Rufgruppe XXXXX nach aktuellem Digitalfunk-BOS-Fleetmapping) 
· Begleitende Dokumentation des Patiententransportes
Das Aufgabenportfolio des RTH-Koordinierungsmanagement umfasst explizit NICHT:
· Durchführung medizinischer Maßnahmen über die eigene Qualifikation hinaus 
· Keine Luft-Luftkoordination (im Aufgabenbereich des LLKO)
· Entscheidungen über medizinische Priorisierung (obliegen der medizinischen Einsatzleitung)

Qualifikation & Aus-/Fortbildung der situationsangepassten Ergänzungsfunktionen
Sollte die Fähigkeit der Luftkoordination um situationsangepasste Ergänzungsfunktionen planmäßig und verbindlich erweitert werden, sind jeweils folgende Mindestqualifizierungen erforderlich:
	Funktion
	Mindestqualifizierungen
	Fortbildungen/Unterweisungen

	Taktische Abwurfkoordination
	· Nachweis über erfolgreich abgeschlossene Truppausbildung: Truppführung (FwDV2) mit mindestens 3 Jahren Einsatz-/ Übungserfahrung
· Nachweis über erfolgreich abgeschlossene Technische Ausbildung: Sprechfunk (FwDV2)
· Nachweis über erfolgreich abgeschlossene Technische Ausbildung: Vegetationsbrandbekämpfung-Grundlagen (gemäß LSTE-Empfehlung)
· Nachweis über erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung: Taktische Abwurfkoordination oder gleichwertige, erfolgreich erworbene Qualifikation
	· Mindestens 16 Stunden Fortbildung innerhalb von zwei Jahren, beispielsweise:
· Teilnahme an Praxisveranstaltungen mit eindeutigem Bezug zur Luftkoordination
· Teilnahme an Einsatz-/Planübungen mit Luftfahrzeugen
· Online-Veranstaltungen
· Unterweisungen an potenziell einsetzbaren LFZ

	Lasthelfende/Flughilfspersonal
	· Nachweis über erfolgreich abgeschlossene Truppausbildung: Truppmann/-frau (FwDV2)
· Nachweis über erfolgreich abgeschlossene Technische Ausbildung: Sprechfunk (FwDV2)
· Nachweis über erfolgreich abgeschlossene Technische Ausbildung: Technische Hilfeleistung (FwDV2)
· bei umfangreicher Brandschutzsicherstellung: Nachweis über erfolgreich abgeschlossene Technische Ausbildung: Atemschutzgerätetragende (FwDV2)
· Grundkenntnisse zur Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung bei Unfällen an Hubschraubern

	· Mitwirkung bei der Vorbereitung und Zusammenstellung von Lasten: mindestens 30 min Unterweisung in der grundlegenden Zusammenstellung und Kombination von Lasten vor Aufnahme der Unterstützungstätigkeit bei dauerhafter Anleitung/Begleitung eines Flughelfers/des LFZ-Betriebspersonals (bei eigenständigen Tätigkeiten: mindestens 8 Stunden)
· Einrichtung, Betrieb und Sicherung von Landeplätzen/Außenstationen für LFZ: mindestens 30 min Unterweisung an sicherheitsrelevanten Einrichtungen des LFZ durch LFZ-Besatzung sowie mindestens 30 min Unterweisung zur Sicherung des Landesplatzes durch LFZ-Betriebspersonal oder Führungsfunktionen in der Luftkoordination 

	Luft-Luftkoordination 
	· Nachweis über erfolgreich abgeschlossenen Funktionsausbildung: Luftkoordinator an Einsatzstellen im Brand- und Katastrophenschutz oder gleichwertige, erfolgreich erworbene Qualifikation 
mit mindestens 3 Jahren Einsatz-/ Übungserfahrung
· Nachweis über erfolgreich abgeschlossene Führungsausbildung: Vegetationsbrandbekämpfung-Führen 1 (Fü-Stufe A/B) entsprechend LSTE-Konzeption
· Nachweis über erfolgreich abgeschlossenes Flugfunkzeugnis: BZF II - Sprechfunk innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in deutscher Sprache nach Sichtflugregeln 
	· Mindestens 8 weitere Stunden Fortbildung pro Jahr, beispielsweise:
· Teilnahme an Praxisveranstaltungen mit eindeutigem Bezug zur Luftkoordination
· Teilnahme an Einsatz-/Planübungen mit Luftfahrzeugen
· Online-Veranstaltungen
· Mitflug bei LFZ-Betreiber 
· Praktika bei LFZ-Betreiber der BOS
· Unterweisungen an potenziell einsetzbaren LFZ

	RTH-Koordinierungsmanagement
	· Führungskraft der Luftkoordination mit mindestens 3 Jahren Einsatz-/ Übungserfahrung

	· Unterweisungen an potenziell einsetzbaren RTH/ITH und in deren Eigenschaften/Besonderheiten
· Teilnahme an Übungen mit MANV-Bezug
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